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Marktfest 2015 

Danke allen MitarbeiternMitarbeiternMitarbeitern, danke allen teil-

nehmenden Vereinen f¿r das gelungene Fest! 
Foto Hans Hºfinger 
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1. Platz beim Berufswettbewerb 

der kaufmªnnischen Jugend 
Nico Herz begann 

vor zwei Jahren 

eine Lehre als B¿-

rokaufmann bei 

der Arbeiterkam-

mer in Wien, wo-

bei er beide Lehr-

jahre mit Aus-

zeichnung absol-

vierte. 

Im Fr¿hjahr 2015 

nahm er beim 63. 

Berufswettbewerb 

der kaufmªnni-

schen Jugend in Wien teil, wo er in seiner 

Kategorie den 1. Platz belegte. 

Es nahmen auch heuer wieder etwa 11.000 

Lehrlinge daran teil, davon wurden etwa 120 

Lehrlinge der diversen Berufsgruppen geehrt. 

Die feierliche ¦bergabe der Urkunden fand 

am 23.06.2015 durch die Stadtrªtin der Stadt 

Wien im Wiener Rathaus statt. 

Strauchabholung 
 

Als Service f¿r die Bevºlkerung holt die 
Gemeinde am  
 

Donnerstag,  
15. Oktober 2015,  

 

den Strauchschnitt (KLEINE  
MENGEN) von Ihrem Grundst¿ck ab. 
Eine telefonische Voranmeldung in der 
Gemeindeverwaltung bei Frau Nina Enne, 
Tel. 02767/8202-11 ist erforderlich.  
 
Die Gemeindearbeiter 
werden je nach Menge 
einen Kostenbeitrag 
von mindestens Euro 
4,- je mį Strauchschnitt 
einheben.  

Ausbildung zum Therapiehund 
Petra Brandl hat mir ihrem Golden Retriever 
aus der Zucht ĂLittle Sweet Secretsñ von 
Sigird Mitsan im Juni die Ausbildung zum 
Therapiehund erfolgreich abgeschlossen.  
Ausgebildet wurde der 2-jªhrige R¿de von 
den Rettungshunden N¥ in Sieghartskirchen. 
Voraussetzung waren unter anderem ein sehr 
guter Grundgehorsam, eine hohe Toleranz-
schwelle beim Hund und Halter.  
Nach einer mehrteiligen Pr¿fung f¿r Mensch 
und Hund ist sie nun berechtigt, sowohl in der 
Geriatrie, als auch mit Kindern und Jugendli-
chen bzw. mit Menschen mit Behinderung zu 
arbeiten. 

Leider stand der Wochenenddienst bei Druck-
schluss noch nicht fest. 
Sollten Sie einen Plan brauchen, dann kºnnen 
Sie diesen gerne ab Ende September im Ge-
meindeamt Hohenberg abholen oder an der 
Amtstafel und im Internet unter 
www.hohenberg.gv.at nachlesen.  
Bitte den diensthabenden Arzt nicht ohne 

vorherigen Anruf aufsuchen. 

Fortbildung: 

Univ. Doz. Dr. Alexander Kober 
11.-14.11.2015 und 26.-28.11.2015 

 RZTENOTRUF: zwischen 20 Uhr und 7 
Uhr Fr¿h: Tel. 141,  

RETTUNGSNOTRUF: Tel. 144 

Dr. Ruth Eder-Harm, Tel. 02767/71203 
Univ. Doz. Dr. Alexander Kober,   

Tel. 02768/200-53 
Dr. Ute Obersheimer, Tel. 02768/2411 

OMR Dr. Ludwig Demetz, Tel. 02769/8300 
Dr. Cornelia Loretz, Tel. 02728/20405 

 rzte-Bereitschaftsdienst 
an Sonnï und Feiertagen 
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Im Fr¿hjahr wurden seitens der Marktgemeinde Hohenberg Spen-
der f¿r Hundekotsackerl und Entsorgungsk¿bel bei der Firma Cry-
sa im Wert von ca. ú 4.000,00 angekauft. 
Von den Gemeindearbeitern wurden diese ĂDog-Stationsñ im ge-
samten Ortsgebiet von Hohenberg aufgestellt.  
 
Wir appellieren an die Vernunft ALLER Hundebesitzer die Hunde-
sack-Spender auch in Anspruch zu nehmen und machen gleichzei-
tig darauf aufmerksam, dass die Nichtbeseitigung des Hundeskots 
einen VerstoÇ gegen Ä 92 Abs. 2 und 3 der StraÇenverkehrsord-
nung darstellt.    
 

Auszug aus dem N¥ Hundehaltegesetz (LGBL. 4001-1) 
 
Ä 1 Allgemeine Anforderungen f¿r das Halten von Hunden 

(1) Wer einen Hund hªlt, muss die daf¿r erforderliche Eignung aufweisen und hat das Tier 
in  einer Weise zu f¿hren und zu verwahren, dass Menschen und Tiere nicht gefªhrdet 
oder  unzumutbar belªstigt werden kºnnen. 

(2) Ein Hund darf ohne Aufsicht nur auf Grundst¿cken oder sonstigen Objekten verwahrt 
werden, deren Einfriedung so hergestellt und instand gehalten sind, dass das Tier das 
Grundst¿ck aus eigenem Antrieb nicht verlassen kann. 

 
Ä 2 Hunde mit erhºhtem Gefªhrdungspotential 

(1) Hunde mit erhºhtem Gefªhrdungspotential sind Hunde, bei denen auf Grund ihrer we- 
   sensmªÇig typischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung eine gesteigerte Aggres- 
   sivitªt und Gefªhrlichkeit gegen¿ber Menschen und Tieren vermutet wird. 
(2) Bei folgenden Rassen wird erhºhtes Gefªhrdungspotential vermutet: 
    Bullterrier                       American Staffordshire Terrier 
    Staffordshire Bullterrier              Dogo Argentino 
    Pit-Bull                         Bandog 
    Rottweiler                       Tosa Inu 

 
Ä 3 Auffªllige Hunde 

(1) Auffªllig ist ein Hund, bei dem auf Grund folgender Tatsachen von einer Gefªhrlichkeit 
   auszugehen ist: 

  1. Der Hund hat einen Menschen oder ein Tier durch Biss schwer verletzt, ohne selbst  
    angegriffen oder dazu provoziert worden zu sein, oder 
  2. Der Hund wurde zum ausschlieÇlichen oder ¿berwiegenden Zweck der Steigerung   
    seiner Aggressivitªt gez¿chtet oder abgerichtet. 

(2)  Die Auffªlligkeit des Hundes ist von der Gemeinde, in der der Hund gehalten wird, mit 
    Bescheid festzustellen, wenn ihr Tatsachen im Sinne des Abs. 1  bekannt werden. Ab   
    dem Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Bescheides hat der Hundehalter oder die Hunde- 
    halterin binnen 6 Monaten die Nachweise Ä 4 Abs. 1 Z. 2 bis 6 vorzulegen. 

 
Ä 4 Anzeige der Hundehaltung 

(1)  Das Halten von Hunden gemªÇ Ä 2 ist vom Hundehalter oder der Hundehalterin bei der 
    Gemeinde, in der der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll, unverz¿glich unter 
    Ausschluss folgender Nachweise anzuzeigen: 

¶ Name und Hauptwohnsitz des Hundehalters 

¶ Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes  

¶ Name und Hauptwohnsitz der Person, von der der Hund erworben wurde 

¶ GrºÇen- und lagemªÇige Beschreibung der Liegenschaft, samt ihrer Einfriedung und 
des Gebªudes in der der Hund gehalten wird oder werden soll 

¶ Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur Haltung des Hundes 

¶ Ausreichende Haftpflichtversicherung 
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Ä 8 F¿hren von Hunden 
(1) Der Halter oder die Halterin eines Hundes darf den Hund nur solchen Personen zum F¿h-

   ren oder zum Verwahren ¿berlassen, die die daf¿r erforderliche Eignung, insbesondere in 
   kºrperlicher Hinsicht, und die notwendige Erfahrung aufweisen. 
(2) Wer einen Hund f¿hrt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser an ºffentlichen  

   Orten im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional zusammenhªngender Teil eines  
   Siedlungsgebietes, sowie in ºffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kinderbetreuungsein-
   richtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Stiegenhªusern und Zugªngen zu Mehrfamili- 
   enhªusern und gemeinschaftlich genutzten Teilen von Wohnhausanlagen hinterlassen hat, 
   unverz¿glich zu beseitigen und entsorgen. 
(3) An den in Abs. 2 genannten Orten m¿ssen Hunde an der Leine oder mit Maulkorb ge-   

   f¿hrt werden.  
(4)  Hunde gemªÇ Ä 2 und Ä 3 sind an den in Abs. 2 genannten Orten IMMER mit Maulkorb  
    und Leine zu f¿hren. 
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Recycling-
Schneeschieber 

 

Diese werden aus den Seiten-
wªnden der alten M¿lltonnen, 
in Handarbeit, von Mitarbei-
tern sozialer Projekte herge-
stellt. Die Vorteile des Pro-
jektes liegen auf der Hand: 
Abfall wird vermieden und 
soziale Arbeitsplªtze bleiben 
erhalten oder werden gar ge-
schaffen. 

Die Schneeschieber sind zu 
einem Preis von Euro 18,- bis 
Euro 21,- im Gemeindeamt 
Hohenberg erhªltlich.  

Schneerªumung -  
Pflichten der Anrainer 

 

Wie jedes Jahr wird auf die gesetzlichen Anrainerverpflich-
tungen lt. Ä 93 STVO 1960 hingewiesen: 

Von 6 Uhr bis 22 Uhr sind Gehsteige, Gehwege und Stiegen-
anlagen entlang ihres ganzen Grundst¿ckes von Schnee und 
Verunreinigungen zu sªubern sowie bei Schnee und Glatteis 
zu bestreuen.  

Diese Pflicht gilt auch, wenn der Weg bis zu 3 Meter vom 
Grundst¿ck entfernt ist.  

Bei Gebªuden in StraÇennªhe m¿ssen Sie auch die Schnee-
wªchten oder Eisbildungen von den Dªchern entfernen.  

Der Schnee muss auf Eigengrund  
abgelagert werden.  

Er darf keinesfalls auf die StraÇe  
geschoben werden! 

 

Passen Sie ihre Fahrgeschwindigkeit den Fahrbahnbedin-
gungen an! Winterliche StraÇenverhªltnisse erfordern ein gu-
tes Schuhwerk und bei ihrem Auto gute Winterreifen bzw. bei 
Bedarf Schneeketten! 

Die Marktgemeinde Hohenberg rªumt f¿r die Bevºlkerung 
und nicht gegen die Bevºlkerung. 

 Winter-
ºffnungszeiten  
Altstoffzentrum 

 

Ab 30. Oktober 2015 ist das 
Altstoffzentrum im Winter 
zu folgenden Zeiten geºffnet: 

 
Jeden Freitag von  

13:30 Uhr bis 16 Uhr  und 
jeden 1. Samstag im Monat  
von 9 Uhr bis 12 Uhr 

 
An Feiertagen bleibt das Alt-
stoffzentrum der Marktge-
meinde Hohenberg geschlos-
sen. 

Neues aus der Gemeindeb¿cherei 

¥ffnungszeiten  

Jeden Freitag von  
15 bis 17 Uhr 

(ausgenommen an Feiertagen) 

Haben Sie am Freitag keine 
Zeit? 

Dann kºnnen Sie auch gerne 
zu den ¥ffnungszeiten des 
Gemeindeamtes Ihr Buch 
abgeben bzw. ein neues Buch 
ausborgen. 

Das Gemeindeamt ist zu fol-
genden Zeiten f¿r Sie da: 

Mo-Do von 7:15 Uhr bis 12 
Uhr und 12:45 Uhr bis 16 
Uhr, Fr von 7:30 Uhr bis 12 
Uhr. 

Vorlesestunde 
f¿r Kinder  

 

Ab September startet wieder 
unsere Vorlesestunde f¿r alle 
Kinder, die gern Geschichten 
hºren. 

 

Freitag, 11. September  
Freitag, 9. Oktober 
Freitag, 13. November 
Freitag, 11. Dezember 
von 15 Uhr  
bis 16 Uhr 
in der  
B¿cherei  
Hohenberg. 

Kompostk¿berl 
 

Ab sofort kºnnen Sie kosten-
los im Gemeindeamt Hohen-
berg kleine Kompostk¿berl 
bezie-
hen.  
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Bahhnhofgasse 12 
GrºÇe der Wohnung:  
75,70 mĮ mit 2 Balkonen 
Kosten der Wohnung:  
Euro 636,40 inkl. Warmwasser 
und Heizung. 
Kaufoption vorhanden!  

 

 

F¿r Ihre Sicherheit 

Zivilschutz-Probealarm 

in ganz ¥sterreich am Samstag, 3. Oktober 2015, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr 

¥sterreich verf¿gt ¿ber ein flªchendeckendes Warn- und Alarmsystem. Mit mehr als 8.200 Sirenen 
kann die Bevºlkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. 

Um Sie mit diesen Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der 
Sirenen zu testen, wird einmal jªhrlich von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium f¿r Inne-
res mit den  mtern der Landesregierungen ein ºsterreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchge-
f¿hrt.  

Zivilschutz in 

¥STERREICH 

BUNDESMINISTERIUM  

FÜR INNERES  

Sirenenprobe  

Warnung  

Herannahende Gefahr! 
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) einschal-
ten, VerhaltensmaÇnahmen beachten.  

Alarm  

Gefahr! 
Sch¿tzende Bereiche 
bzw. Rªumlichkeiten aufsuchen, ¿ber  Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) durchgegebene VerhaltensmaÇnahmen befolgen. 

Entwarnung  

Ende der Gefahr! 
Weitere Hinweise ¿ber Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten. 

1 Minute  gleich bleibender Dauerton 

1 Minute  auf- und abschwellender Heulton 

15 Sekunden  

Achtung! Am 3. Oktober nur Probealarm! 
Bitte keine Notrufnummern blockieren! 

N¥ Zivilschutzverband - Ihr kompetenter Partner in Fragen der Sicherheit 

3 Minuten  gleich bleibender Dauerton 

Freie Gemeindewohnung 

Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt Hohenberg, Tel. 02767/8202-11.  

Wintergasse 2 
GrºÇe der Wohnung:  
50,10 mĮ 
Kosten der Wohnung:  
Euro ca. 205,- inkl. BK  

Markt 7/3/1 
GrºÇe der Wohnung:  
25,25 mĮ  
Kosten der Wohnung:  
Euro 251,- inkl. BK und 
Heizung 

http://www.orf.at/
http://www.orf.at/
http://www.orf.at/
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HOHENBERGER FERIENSPIEL 2015  

Kinderfreunde und SP¥ Hohenberg 

ARB¥ Hohenberg 

Kulturbassena 

Naturfreunde Hohenberg 

MSC Hohenberg 

Sportunion und  
Seniorenbund 
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Marktgemeinde Hohenberg 

Musikverein Hohenberg 

Minigolfsportverein und Pensionistenverband 

Sportverein 

DANKE 
an alle Vereine, Organisationen, Privatpersonen und Sponsoren. 
Es fanden 12 Ferienspiele statt und insgesamt haben 97 Kinder 
teilgenommen.   

Pfarre und 
Bauernbund 

Feuerwehr, Rotes Kreuz und  
¥VP Hohenberg 


